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Global Reporting Initiative (GRI) 
Veröffentlichung des G3 –
Leitfadens für die (freiwillige) 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

International Integrated Reporting Council (IIRC) 
Veröffentlichung eines Rahmenkonzepts für die 
integrierte Berichterstattung

Sustainable Development Goals (SDGs) 
17 Ziele der Vereinten Nationen für eine 
sozial, ökologisch und wirtschaftlich 
nachhaltige Entwicklung bis 2030

Pariser Klimaschutzabkommen                                
(Paris Agreement) 
Globaler Rahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels

CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-RUG) 
Pflicht für bestimmte große Unternehmen, 
ihre Lageberichte um Nachhaltigkeitsangaben 
zu ergänzen

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
Empfehlungen zur Berücksichtigung von Chancen und 
Risiken des Klimawandels in Governance, Strategie, 
Risikomanagement und Berichterstattung. 

EU Technical Expert Group (TEG) on Sustainable 
Finance Vorschläge für maßgebliche 
Bestandteile des Action Plan

EU-Sustainable-Finance-Taxonomie 
Verabschiedung der Taxonomie-Verordnung, durch 
die u. a. eine Berichtspflicht für realwirtschaftliche 
Unternehmen ab Geschäftsjahr 2022 geschaffen 
wird

Platform on Sustainable Finance 
Beratung der EU Kommission bei der 
Weiterentwicklung der EU-Taxonomie     
(u. a. technische Bewertungskriterien)

Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung 
Abschlussbericht „Shifting the Trillions“ enthält           
u. a. detaillierte Empfehlungen zur 
Fortentwicklung der (nichtfinanziellen) 
Berichterstattung

Erstanwendung „CSR-RUG2“
Angekündigt: erstmalige Anwendungspflicht 

der überarbeiteten und ins HGB 
umgesetzten Anforderungen an die 
handelsrechtliche nichtfinanzielle 
Berichterstattung

Non-financial reporting standards 
Verpflichtende Anwendung (globaler 
bzw. europäischer) nichtfinanzieller 
Berichtsstandards (Initiativen von 
EFRAG und IFRS Foundation)

2006 2015

2013

2017 2018

EU Action Plan on Financing Sustainable Growth 
Sustainable-Finance-Taxonomie als Herzstück von 
insgesamt zehn übergeordneten Maßnahmen zur 
Umleitung privater Finanzströme in nachhaltige 
Verwendungen, auch zur Erreichung der Ziele des 
Pariser Klimaabkommens

2020 2021

2023

202X

Fortentwicklung der nichtfinanziellen Berichterstattung

Zeitstrahl
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Fortentwicklung StandardsettingÜberarbeitung CSR-RichtlinieEU-Taxonomie-Berichtspflicht

Konzern

(Mio. EUR)

Davon „ökologisch 
nachhaltig“

(Mio. EUR) (%)

Umsatzerlöse

Capex

Opex

• Mehr Unternehmen berichtspflichtig

• Pflichtberichterstattung im Lagebericht

• Angepasste Wesentlichkeitsdefinition

• Mehr Risiken berichtspflichtig

• Inhaltliche Prüfungspflicht

• Neuordnung des nichtfinanziellen 
Standardsettings

• Vorgabe konkreter KPI

• Digitales Tagging

A
u

sw
ir

ku
n

ge
n

2021/2022 2023 202x

Fortentwicklung der nichtfinanziellen Berichterstattung

Ausblick
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Die Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem zur Definition nachhaltiger Geschäftsaktivitäten. Sie dient u.a. dem Ziel CO2-
Emissionen bis 2050 europaweit auf Netto-Null zu reduzieren.

Die Taxonomie ist eine wichtige Maßnahme im Zuge des EU Green Deals. Sie wird weitreichende Auswirkungen auf Investoren 
und Emittenten haben, die in der EU und darüber hinaus tätig sind.

Im Fokus der EU Taxonomie stehen 6 definierte Umweltziele: Klimaschutz; Anpassung an den Klimawandel; Schutz von Wasser-
und Meeresressourcen; Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft; Vermeidung der Umweltverschmutzung; und Schutz der 
Ökosysteme.

Die EU Taxonomie gibt Kriterien für 13 Sektoren vor, die ausgewählt wurden aufgrund ihrer hohen Emissionen oder weil sie in 
der Lage sein könnten, substanzielle Emissionsreduktionen in anderen Sektoren zu ermöglichen. 

Unternehmen* sind ab 2021/22 gesetzlich dazu verpflichtet, den Anteil ihrer nach EU-Taxonomie „ökologisch nachhaltig“ 
anzusehenden Geschäftsaktivitäten in der nicht-finanziellen Erklärung anzugeben. Dies umfasst Umsatzerlöse, 
Investitionsausgaben (Capex) und Betriebsausgaben (Opex).

*Betrifft Unternehmen, die zur nichtfinanziellen Berichterstattung verpflichtet sind. 

Hintergrund zur Taxonomie

Was ist die EU Taxonomie?
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Geschäftsaktivitäten

Unternehmen

Finanzinstrumente

Finanzinstitute

Taxonomie-konform
Nicht-Taxonomie-fähig, bzw. 

Taxonomie-fähig, aber nicht konform

Aktien Aktien
Green 

Bond

Unternehmen A

60 %

Unternehmen B

20 

%

Unternehmen A:                     
60% der Aktivitäten 
sind Taxonomie-
konform

Unternehmen B:                     
20% der Aktivitäten sind 
Taxonomie-konform

Unternehmen B begibt 
einen Green Bond für 
Taxonomie-konforme 
Aktivitäten

Beispiel 2: Green Bond Fonds

30 % 

andere 

bonds

70 % taxonomie-

konforme Green Bonds

X % des Fonds sind Taxonomie-konform 70 % des Fonds sind Taxonomie-konform

Beispiel 1: ökologisch nachhaltiger Aktienfonds

65% Unternehmen mit >50 % 
„grünen“ Aktivitäten 

25% Unternehmen mit 10-50 % 
„grünen“ Aktivitäten 

10% Unternehmen mit 0-10 % 
„grünen“ Aktivitäten 

98 % 60 %

45 % 20 %

5 % 0 %

• Finanzinstitute benötigen 
Angaben zur Erfüllung 
eigener Berichtspflichten

• Angaben zur Taxonomie 
haben Auswirkungen auf 
den Zugang des 
Unternehmens zu 
Finanzkapital

• Es handelt sich um eine 
gesetzliche Anforderung 
und nicht um eine 
"weitere grüne Plakette"

Zusammenfassung

Denkbare Taxonomie-Offenlegung

Überblick
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Überblick über die Taxonomie-Kriterien für Ziel 1 (delegierter Rechtsakt, 2021)

Analyse der Geschäftsaktivitäten

• Stromerzeugung mittels erneuerbare 
Energien

• Übertragung und Verteilung von 
Elektrizität

• Speicherung von Strom
• Speicherung von Wärmeenergie
• Speicherung von Wasserstoff
• Herstellung von Biogas und 

Biokraftstoffen für den Verkehr und 
von flüssigen Biobrennstoffen

• Fernleitungs- und Verteilernetze für 
erneuerbare und CO2-arme Gase

• Fernwärme-/Fernkälteverteilung
• Installation und Betrieb elektrischer 

Wärmepumpen
• Kraft-Wärme/Kälte-Kopplung mit 

erneuerbaren Energien 
• Erzeugung von Wärme/Kälte aus 

erneuerbaren Energien

• Herstellung von Technologien für 
erneuerbare Energie

• Herstellung von CO2-armen 
Verkehrstechnologien

• Herstellung von Batterien
• Herstellung anderer CO2-armer 

Technologien
• …

• Bau, Erweiterung und Betrieb von 
Systemen der Wassergewinnung, 
-behandlung und -versorgung

• Erneuerung von Systemen der 
Wassergewinnung, -behandlung und 
-versorgung

• Bau, Erweiterung und Betrieb von 
Abwassersammel- und 
-behandlungssystemen

• …

• Personenbeförderung im 
Eisenbahnfernverkehr

• Personenbeförderung im Orts- und 
Nahverkehr, Personenkraftverkehr

• Personenbeförderung in der 
Binnenschifffahrt

• Infrastruktur für einen CO2-armen 
Straßenverkehr und öffentlichen 
Verkehr

• …

• Datenverarbeitung, Hosting und damit 
verbundene Tätigkeiten

• Datenbasierte Lösungen zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionen• Neubau

• Renovierung bestehender Gebäude
• Installation, Wartung und Reparatur 

von energieeffizienten Geräten
• Installation, Wartung und Reparatur 

von Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge in Gebäuden (und 
auf zu Gebäuden gehörenden 
Parkplätzen)

• Erwerb von und Eigentum an 
Gebäuden

• …

• Aufforstung
• Waldbewirtschaftung
• …

Wasserversorgung, abwasser- und 

Abfallentsorgung, Beseitigung von 

Umweltverschmutzungen

Energie
Verarbeitendes Gewerbe/ 

Herstellung von Ware
Forstwirtschaft

Information und Kommunikation

Baugewerbe und Immobilien

Verkehr

• Wiederherstellung von Feuchtgebieten

Umweltschutz und 

Wiederherstellung

• Marktnahe Forschung, Entwicklung und 
Innovation

• Forschung, Entwicklung und Innovation 
im Bereich der direkten CO2-
Abscheidung aus der Luft

• Freiberufliche Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit der 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden

freiberufliche, wissenschaftliche 

und technische Dienstleistungen
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Klassifizierung von Geschäftsaktivitäten im Rahmen der EU-Taxonomie

Zielbild EU-Taxonomie Berichterstattung

Aktivitäten sind "Taxonomie-fähig", wenn sie auf Taxonomie-kriterien zugeordnet werden können (unabhängig davon, ob die 
Kriterien erfüllt sind)

Taxonomie-fähige  

Aktivitäten

Aktivitäten sind "Taxonomie-konform", wenn die Taxonomie-fähigen Aktivitäten ebenfalls die Kriterien erfüllen.
Taxonomie-konforme 

Aktivitäten

Geschäftliche Aktivitäten, die andere Aktivitäten unmittelbar in die Lage versetzen, einen wesentlichen Beitrag zu einem 
oder mehreren der sechs Ziele der Taxonomie zu leisten.

Ermöglichende 

Tätigkeiten

Geschäftstätigkeiten, für die es keine technologisch und wirtschaftlich durchführbare CO2-arme Alternative gibt und die 
somit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten, wenn sie den Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft 
unterstützen, die mit dem Pfad zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau 
vereinbar ist, einschließlich des schrittweisen Abbaus von Treibhausgasemissionen, insbesondere aus festen fossilen 
Brennstoffen

Übergangstätigkeiten
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Bewertung der ökologischen 

Nachhaltigkeit von Aktivitäten

Überführung der NH-Bewertung 

in Finanzkennzahlen

1

2

3

1 2

Anteil „ökologisch nachhaltiger“ 
Wirtschaftsaktivitäten

Umsatzerlöse X %

Capex Y %

Opex Z %

Sechs Umweltziele der 

Taxonomie-VO

Phase Phase

Vorgehen zur Bewertung der Aktivitäten und Ermittlung des ökologisch nachhaltigen Anteils an Umsatzerlösen, Capex 
und Opex

Überblick über die EU-Taxonomie

1 Klimaschutz

2 Anpassung an den Klimawandel

3
Nachhaltige Nutzung und 
Schutz von Wasser- und 
Meeresressourcen

4
Übergang zur 
Kreislaufwirtschaft

5
Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung

6
Schutz und Wiederherstellung 
der Biodiversität und der 
Ökosysteme
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Verabschiedung EU-Taxonomie-VO

18.06.2020

Durch die Taxonomie-VO werden 
Unternehmen, die eine 
nichtfinanzielle Erklärung aufstellen 
müssen, verpflichtet, künftig 
„ökologisch nachhaltige” 
Umsatzerlöse, CapEx und OpEx 
anzugeben. „Ökologisch nachhaltige” 
Aktivitäten sind solche, die zur 
Erreichung eines der 
nebenstehenden sechs EU-
Umweltziele wesentlich beitragen.

Delegierter Rechtsakt mit Technical 
Screening Criteria für die EU-
Umweltziele: 

1. Klimaschutz
2. Anpassung an den Klimawandel

Angekündigt: 31.12.2020

Veröffentlicht: 21.04.2021

Delegierter Rechtsakt zur 
Konkretisierung der neuen 
Berichtspflichten

Angekündigt: 01.06.2021

Veröffentlicht: 06.07.2021

Delegierter Rechtsakt mit Technical 
Screening Criteria für die EU-
Umweltziele: 

3. Nachhaltige Nutzung und Schutz 
von Wasserressourcen

4. Übergang zur Kreislaufwirtschaft
5. Vermeidung und Verminderung der 

Umweltverschmutzung
6. Schutz und Wiederherstellung der 

Biodiversität  und der Ökosysteme

Angekündigt: 31.12.2021

Entwurf: 04.08.2021

Berichtspflichtig für GJ 2021:

Taxonomie-fähige Umsatzerlöse, Capex 
und Opex hinsichtlich  Ziele 1 & 2.

Die Berichtspflicht wirkt unmittelbar, 
eine Umsetzung in deutsches Recht ist 
nicht erforderlich.

Anforderung: Identifizierung der 
„ökologisch nachhaltigen” 
Geschäftsaktivitäten.

Entsprechende Datenerhebung zur 
Gewährleistung einer ordnungsmäßigen 
Berichterstattung.

Konkretisierung der Berichtsvorgaben 

Unter anderem zur Herleitung von 
Umsatzerlösen, CapEx und OpEx, deren 
tabellarischer Aufbereitung sowie 
erforderlicher weiterer Erläuterungen.

Berichtspflichtig für GJ 2023:

Taxonomie-fähige und Taxonomie-
konforme Umsatzerlöse, Capex und 
Opex hinsichtlich  Ziele 1 bis 6.

Entwicklung der EU-Taxonomie Verordnung und daraus resultierende Berichtspflichten

Überblick: Regulatorische Vorgaben der EU-Taxonomie

Berichtspflichtig für GJ 2022:

Taxonomie-fähige und Taxonomie-
konforme Umsatzerlöse, Capex und 
Opex hinsichtlich  Ziele 1 & 2.



Taxonomie-Konformität
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1

3

2

Wesentlicher Beitrag zum 

Klimaschutz

Substantial contribution

• Wesentlicher Beitrag vor allem zu EU-Umweltziel 1: „Klimaschutz“, Beitrag zu Ziel 2: „Anpassung an den Klimawandel“ 
bei ausgewählten Aktivitäten weniger relevant

• Grundsätzlich erfolgt Betrachtung auf Produkt-/Produktgruppen-Ebene; wenn SC nicht zu prüfen ist, auf Aktivitäts-
Ebene möglich

Keine erhebliche Beeinträchtigung 

der weiteren Umweltziele

Do not significant harm

• Keine signifikante (!) Beeinträchtigung der fünf weiteren EU-Umweltziele: Häufig werden in stark regulierten Branchen 
erforderliche behördliche Genehmigungen für Bau/ Betrieb hinreichender Nachweis für die Annahme sein, dass keine 
signifikante Beeinträchtigung droht

• Betrachtung grundsätzlich auf Aktivitäts-Ebene möglich 

Mindestschutz für Arbeitssicherheit 

und Menschenrechte

Minimum safeguards

• Durch Tendenzen zu Lieferkettengesetzen und stärkerer Betonung von Menschen- und Arbeitsrechten in der EU CSR-
Richtlinie (in Überarbeitung) zu erwägen, wieweit diese Entwicklungen bereits bei der Taxonomie-Implementierung 
antizipiert werden sollen

• Betrachtung grundsätzlich auf Konzern-Ebene möglich

Die Ermittlung der ökologischen Nachhaltigkeit der Aktivitäten erfolgt unter Berücksichtigung der vorliegenden EU-
Dokumente 

Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit von Aktivitäten

Für das GJ2022 müssen die Taxonomie-konformen Umsatzerlöse, CapEx und OpEx ermittelt und berichtet werden.

Aktivitäten, die kumulativ die folgenden Kriterien erfüllen, sind "ökologisch nachhaltig" im Sinne der EU-Taxonomie-Richtlinie
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Pragmatischer Ansatz: Möglichst aggregierte Analyse der Kriterien-Erfüllung
Die erforderlichen Finanzkennzahlen liegen möglicherweise nicht in der erforderlichen Granularität vor

P
h
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e

 1
P

h
as

e
 2

Herleitung KPIs:

• Umsatzerlöse: Einzeln zurechenbar? 

• Capex: Einzeln zurechenbar? 

• Opex: Regelmäßig am schwierigsten eindeutig zuzuordnen.

• Offenlegung von Annahmen, Auslegungen, Ausübung von Ermessen

Schlüsselungen erforderlich?

Minimum Safeguards: Eher Mindestkriterien für Schutz von Arbeitnehmern und Menschenrechten

Wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz : 4.3 Stromerzeugung aus Windkraftanlagen 

• Taxonomie Kriterium für Stromerzeugung allgemein: max. 100gCO2e/kWh

Beispiel: Betrieb von Windkraftanlagen

Do no significant harm:

2. Anpassung an den Klimawandel: Durchführung einer robusten Bewertung des Klimarisikos und der Verwundbarkeit 

3. Wasserqualität: Einhaltung EU-Recht (nur bei Offshore-Wind zu prüfen; darf nach TEG-Report grundsätzlich angenommen werden).

4. Kreislaufwirtschaft: Design und Bau zur Sicherstellung von langer Lebensdauer, Modernisierung/Sanierung und Recycling („high durability, easy dismantling, refurbishment and 
recycling).

5. Verminderung Umweltverschmutzung: n/a

6. Biodiversität / Ökosysteme: Einhaltung EU-Recht (Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß EU-RiLi 2011/92/EU; bei Standorten in der Nähe von biodiversitätssensitiven Gebieten; 
Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung von Auswirkungen in Bezug auf die biologische Vielfalt und Unversehrtheit des Meeresbodens werden entsprechend der 
RiLi 2008/56/EG bei Offshore-Windkraftanlagen getroffen. Bewertung der Befolgung der Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EC) und der Habitatsrichtlinie (92/43/EEC). 
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Für Tätigkeiten mit Lebensdauer < 10 Jahren: 
• Klimaprojektionen: kleinste geeignete Skala
• Klimaszenarien: nicht gefordert 
• Geeignete Anpassungsmaßnahmen zur Risikosteuerung

Für Tätigkeiten mit Lebensdauer > 10 Jahre: 
• Klimaprojektionen: höchstauflösend, Stand der Technik 
• Klimaszenarien: RCP-Szenarien des IPCC (2.6, 4.5, 6.0, 8.5)
• Zeithorizont: entsprechend Lebensdauer der Tätigkeit,  mind. 10 

bis 30 Jahren für größere Investitionen.
• Geeignete Anpassungsmaßnahmen zur Risikosteuerung

Klimaprojektionen beruhen auf:
• IPCC-Berichte
• wissenschaftliche Veröffentlichungen
• Open-Source (bspw. Copernicus) oder Bezahlmodelle.

DNSH „Anpassung an den Klimawandel“: EU-Taxonomie fordert eine robuste Klima- und Vulnerabilitätsanalyse für 
identifizierte physische Klimarisiken zur Bewertung des Risikos

Analyse der Geschäftsaktivitäten

Risikoidentifikation: Welche physische Klimarisiken können die Wirtschaftstätigkeit beeinträchtigen? 

2°C Szenario 4°C Szenario

Risikobewertung: Wie wesentlich sind die identifizierten Risiken für die Wirtschaftstätigkeit ? 

Temperatur Wind Wasser Feststoffe

C
h

ro
n

is
ch

Temperaturänderung 
Hitzestress
Temperaturvariabilität
Abtauen Permafrost

Änderung der Windverhältnisse Variabilität von Niederschlägen
Versauerung der Ozeane
Salzwasserintrusion
Meeresspiegelanstieg
Wasserknappheit

Küstenerosion
Bodendegradierung
Bodenerosion
Solifluktion

A
ku

t

Hitzewelle
Kältewelle/ Frost
Wald- , lächenbrände

Zyklon, Hurrikan, Taifun, 
Tornado
Sturm (Schnee-, Staub- und 
Sandstürme)

Dürre
Starke Niederschläge 
Hochwasser
Überlaufen von Gletscherseen

Lawine
Erdrutsch
Bodenabsenkung

Hitzestress

Variabilität von 

Niederschlägen

Hitzestress

Variabilität von 

Niederschlägen

Anforderungen der EU-Taxonomie, Anlage A

Empfehlung: Konzernweiter Ansatz, insb. Integration ins 
Risikomanagement mit Fokus auf taxonomie-konforme 
Geschäftsaktivitäten 
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International anerkannte 
Standards

• Verfahren, die sicherstellen, dass die sozialen Mindestanforderungen 
erfüllt werden.

• Soziale Mindestanforderungen: international anerkannte Standards 
(wie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die 
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte) 

• Die Umsetzung muss nicht dazu führen, dass alle Verstöße verhindert 
werden, sondern nur erhebliche Verstöße (Grundsatz der 
Vermeidung von erheblichem Schaden").

• Empfehlung: Umsetzung aller Empfehlungen in größtmöglichem 
Umfang. Schwerpunkt auf Menschenrechten, Arbeitnehmerrechten 
und der Vermeidung von Korruption und Bestechung.

• Empfohlen wird ein konzernweiter Ansatz zur Sicherstellung der 
Einhaltung der Mindestanforderungen an Schutzmaßnahmen

Konzernweite Due-Diligence Prozesse

Mindestschutz für Arbeitssicherheit und Menschenrechte - Minimum Safeguards

Analyse der Geschäftsaktivitäten

Was wird gefordert?

OECD
Guidelines on 

Multinational 

Enterprises

UN
Guiding 

Principles on 

Business and 

Human Rights

ILO
Core 

Coventions

ILO
Declaration on 

Fundamental 

Rights and 

Principles at 

Work

Inter-

national 

Bill of

Rights

Schnitt-

stellen mit 

anderen 

Werken

Aktivitätsspezifische 

Maßnahmen

Verpflichtung Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz ab 2023: 
Anforderungen gehen über die Anforderungen der EU-Taxonomie an
die Mindestgarantien hinaus

§
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Berichtspflichten: Die Angaben zu "ökologisch nachhaltigen" Umsatzerlösen, Capex und Opex sollten in einer 
standardisierten Tabelle erfolgen und durch weitere Erläuterungen ergänzt werden.

Zielbild EU-Taxonomie Berichterstattung - Umsatzerlöse

Aktivitäten sind „Taxonomie-fähig“, wenn sie sich Taxonomie-Kriterien zuordnen lassen (unabhängig davon, ob die Kriterien erfüllt werden). 
Aktivitäten sind „Taxonomie-konform“, wenn die Taxonomie-fähigen Aktivitäten die Kriterien auch erfüllen. 

Substantial contribution criteria DSNH criteria ('Does Not Significantly Harm') MS
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Taxonomie-
konformer 
Umsatzanteil, 
Jahr N (18) 

[%]

Taxonomie-
konformer 
Umsatzanteil, 
Jahr N-1 (19) 

[%]

Kategorie 
(ermöglich-
ende 
Tätigkeiten) 
(20) 

[E]

Kategorie 
"(Übergangs-
tätigkeiten)" 
(21)

[T]

A. TAXONOMIEFÄHIGE TÄTIGKEITEN                                                %

A.1. Ökologisch Nachhaltige Tätigkeiten 
(taxonomiekonform)

• Tätigkeit 1 % % % % % Y Y Y Y Y Y % E

• Tätigkeit 2 % % % % % % Y Y Y Y Y Y Y %

Umsatz ökologisch nachhaltiger Tätigkeiten 
(taxonomiekonform) (A.1) 0,00% % % % % % % %

A.2 Taxonomiefähige, aber nicht ökologisch 
nachhaltige Tätigkeiten (nicht taxonomiekonforme 
Tätigkeiten)

• Tätigkeit 1 %

• Tätigkeit 3 %

Umsatz taxonomiefähiger, aber nicht ökologisch 
nachhaltiger Tätigkeiten (nicht 
taxonomiekonforme Tätigkeiten) (A.2) 0,00%

Gesamt (A.1 + A.2) 0,00% % %

B. NICHT TAXONOMIEFÄHIRGE TÄTIGKEITEN

Umsatz nicht taxonomiefähiger Tätigkeiten (B) %

Gesamt (A + B) 0,00%
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Ab 2023 wird der Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen ausgeweitet, die im Lagebericht geprüfte 
Nachhaltigkeitsinformationen veröffentlichen müssen

Überarbeitung der CSR-Richtlinie

Belegte Verlässlichkeit

Konkretisierte Wesentlichkeit

Verbesserte VergleichbarkeitVerbesserte Verfügbarkeit

Erweiterung der Berichtspflicht

• auf alle großen Unternehmen, unabhängig von 
Kapitalmarktorientierung

• Absenkung der bisherigen Schwelle von 500 auf 250 
Arbeitnehmer

• ab 1.1.2026 auch kapitalmarktorientierte KMUs betroffen

Berichterstattung 

Zwingende Verankerung im Lagebericht

Virtuelle Rohdatenbank zur Offenlegung bestimmter 
Nachhaltigkeitsdaten 

Digitales Tagging analog zur Finanzberichterstattung Abkehr vom „doppelten Wesentlichkeitsvorbehalt“

Relevante Auswirkungen allein ausreichend für Berichtspflicht, 
ohne Beachtung wirtschaftlicher Relevanz

Inhaltliche Prüfungspflicht 

zunächst mit begrenzter Sicherheit

Klarstellung der Governance-Pflichten

• Verantwortung des Managements für 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

• Überwachungspflicht durch den Aufsichtsrat bleibt 

• Prüfungsausschuss hat auch Nachhaltigkeits-
berichterstattung und deren Systeme/ Prozesse zu überwachen

Konkretisierung des Berichtsinhalts

• Vorgegebene Nachhaltigkeitsthemen aus den Bereichen 
Umwelt, Soziales und Governance

• Stärkere Thematisierung der Geschäftsstrategie und 
Verbindung mit Nachhaltigkeitszielen/‐risiken 

• Zusätzliche Berichterstattung zu nicht‐physischen Ressourcen,
die zur Wertschöpfung beitragen

• Wording: Abkehr von „nichtfinanziellen“ zu „Nachhaltigkeits-
informationen“

Anwendung Rahmenwerk

Entwicklung verbindlich anzuwendender Sustainability Reporting 
Standards durch die EU unter Berücksichtigung von 
Branchenspezifika

Kohärenz mit EU-Regelwerk

u.a. EU-Taxonomie; Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor

April 2021
Kommissionsentwurf

bis Juni 2022
Finalisierung der Richtlinie

Oktober 2022
Deleg. Rechtsakt zu 
Kernstandards

Dezember 2022
Nationale Umsetzung

Oktober 2023
Deleg. Rechtsakte zu erweiterten 
Standards und KMU-Standards

ab Januar 2023
Erstanwendung                         
der Neuregelungen

ab Januar 2024
Erst-veröffentlichung

Next Steps
(EU)

Übersicht über wesentliche Änderungen durch die Überarbeitung 
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Konzeptionelle Leitlinien

EU-Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung
Aufbau und Struktur der europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards (ESRS) 

ESRS SEC 1: 
Sektorspezifische 
Klassifikation

…

ESRG 1: Doppelte 
Wesentlichkeit

ESRS E1: Klimawandel

ESRS E2: Verschmutzung

…

ESRS S1: Eigene Belegschaft 
– allgemein

ESRS S2: Eigene Belegschaft 
– Arbeitsbedingungen 

…

ESRS G1: 
Unternehmensführung, 
Risikomanagement und 
interne Kontrollen 

ESRS G2: Produkte und 
Dienstleistungen, 
Management und Qualität 
der Beziehungen zu 
Geschäftspartnern

…

Themenspezifische Standards

ESRS 1: Allgemeine 
Vorschriften

ESRS 2: Strategie und 
Geschäftsmodell

ESRS 3: Nachhaltige 
Unternehmensführung- und 
Organisation 

ESRS 4: Für die 
Nachhaltigkeit wesentliche 
Auswirkungen, Risiken und 
Möglichkeiten

ESRS 5: Definition der 
Regeln, Ziele, Aktionspläne 
und Ressourcen

Sektorunabhängige
Standards

ESRG 2: Merkmale der 
Informationsqualität

ESRG 3: Zeithorizonte
ESRG 4: Grenzen und 

Niveau der 
Berichterstattung

ESRG 5: EU- und 
internationale Ausrichtung

ESRG 6:          
Verbindungsfähigkeit

ESRS P1: Nachhaltigkeits-
berichterstattung

Environment (ESRS E) Social (ESRS S) Governance (ESRS G)

Sektorspezifische 
Standards

Unternehmens-
spezifische Standards



Deloitte 2022 22

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
Dokumentations- und Berichtspflicht (§ 10 LkSG)

• Fortlaufende unternehmensinterne Dokumentation der Sorgfaltspflichterfüllung

• Aufbewahrungspflicht für sieben Jahre

• Jährlicher öffentlicher Bericht zu:

• Identifizierten Risiken,

• Ergriffenen Maßnahmen,

• Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen,

• Schlussfolgerungen für die Zukunft

• Bericht muss sieben Jahre kostenlos öffentlich zugänglich sein

• Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse müssen nicht offengelegt werden
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DCGK-E
Konsultation bis 11. März 2022

• Vorstand: Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsbezogenen Auswirkungen, 
Chancen und Risiken

• IKS soll auch Nachhaltigkeitsinformationen 
umfassen

• Aufsichtsrat: Überwachung 
Nachhaltigkeitsleistung, Kompetenzprofil

• https://www.dcgk.de/de/presse.html



Zusammenfassung
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Zusammenfassung
P

ri
o
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si

er
u

n
g

MUSS

(BALD)

KANN

SOLL

MONITOR

…

ANFORDERUNGEN

Top-KPIs

• Innensicht (Steuerungsrelevanz)

• Außensicht (Anforderungen von 
Regulatoren und Investoren)

Anforderungen

• Strategie-Konformität

• Zukunftsfest (Antizipation künftiger 
Entwicklungen)

• Prüffest (reasonable bzw. limited 
assurance)

Vorgehen

• Projektsetup / Projektgruppe

• Zielbild Berichterstattung

• Framework-Auswahl

• Prüfung?

• Wesentlichkeitsanalyse

• ESG-KPI-Handbook 

• Berichtsprozesse, Zuständigkeiten

• Steuerungsgremium
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Literatur

Fallstudie zur EU-Sustainable-Finance-Taxonomie 
(verfügbar in deutscher und englischer Sprache)

Fallstudie zur EU-Sustainable-Finance-Taxonomie:

Überblick zum 
ISSB (IFRS Foundation)

Überblick zum Konsultationsentwurf 
der EU-CSR-Richtlinie

https://www.enbw.com/media/bericht/bericht-2020/downloads/broschuere-eu-taxonomie.pdf
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2021/issb
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2021/issb
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2021/csrd
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